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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.2001

Norm

StPO §149b Abs1

StPO §254

StPO §276

StPO §488 Z2

StPO §488 Z4

Rechtssatz

Die Zuständigkeit der Ratskammer zur Anordnung der Überwachung des Fernmeldeverkehrs nach § 149b Abs 1 StPO

ist auf das Vorverfahren beschränkt. Nach Beginn der Hauptverhandlung fällt diese Ermittlungsanordnung - wie die

jeder anderen Beweisaufnahme - in die ausschließliche Kompetenz des erkennenden Gerichtes.
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